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' für <
bte fdjmeiser.

SReifiatfihaft
ate

beten
Innungen nnb

fmins.
firakttftßie Slätter für big gfekjiaii

mit befonberet SBerMftdjtigimg ber

Jttsnff Im gattbtoetf*
herausgegeben unter 3Kittt)trîung fdjmeiserifdjer

JSratfißanbwerfer unb ïedjntter
bon iîaiter getra-isjlöfttgßaufen.

irpi für fo sfftbfttn luWlàatbntii leg f|©ei|. ifttttrlrmrem
DfßStcHeS nnb obligatorifiheS Drgon be? Sfargautfcßen ©cßroiebe* unb SBagnerateifterbereinS.

Srfdjetni je ©amStagS unb lüftet per Quartal gr. 1. 80, per Saßr 2fr. 7. 20.
Snferste 20 <£t§. ber lfpaltige Sßetitjeile, bet größeren Aufträgen

entfbrcQënben SKabatt.

^Ütid), Seil 31, Cftoüer 1896,

P8i|ettf;rnij: Jifarcr itopf, gefctjirftte $anb
$Uft btr fort in |>tabt unb ^anb.

Sdjnjeijerifiljf r ©emsrireuertlu.

fentrafbrüfnugsftoutmtfßon.

fhtei^djret&e» 3îr. 161
an bie

©eftione« unb Settlings*
fnu?«tt0éîû«tmijfieuen.

SBerte 2SereinSgettoffen

llnfere Setegiertenberfammlung in ®enf ßat auf ©runblage
ber Norfcßläge ber beftetlten @£pertenïommiffion, welche bie

©rgebniffe ber Sef>rling8arbeitenau8fieïïung unb bie feit
Saßren eingegangenen SBünfcße ber ©efttonen unb ißrüfungS»
abgeorbneten genau geprüft, in SSegug auf bte ffleorganifation
ber BeßrlingSprüfungen eine Sittgaßl SSefcßlüffe gefaxt, welche
Stoar im allgemeinen an ben befteßenben Sorfchrtften nicht
öiel änbern, aber bodß bon siemiicßer SSebeutung finb. Sie
ßauptfäcßlichften Neuerungen Befteßen in fotgenbem:

1. Sie SluSfüßrung einer bon ben gfachfïperten borju=
fcßret&enben StrbeitSproße ber öanbgefcßicfiicßfeit, mit
anbern SBorten bie SBertftatiprüfung wirb als fèaupt»
fache unb bei allen Sßriifungea aïs unbebingteS ®r=
fordernis erftärt, wäßrenb bie SluSfüßrung beS biSßer
faft altgemein üblicßen ißrobeftücfeS als nicht wefent»
lidijer SSeftanbteil ber tßrüfuug erïannt unb beSßalb
faïultatib erfiärt wirb.

2. Sie Sutaffung jur Prüfung ift funftig babon abßüngig

p machen, bafc bte ^Bewerber

a. pr 3eit ber Prüfung minbeftenS fünf ©ecßSiel

tßrer bertragêmafeigen Seßrseitbauer abfotbiert ßabeu
(ftatt wie biSßer: „beren Seßrseit fpäteftenS 9
Nîonate nacß Slbßattung ber Sßrüfung boHenbet ift") ;

b. wäßrenb minbeftenS 2 £albjaßreSfttrfen eine ge«

werbliche gfortbilbungS» ober gfacßfcßule regelmäßig
unb in allen für bie ©cßulprüfung obtigatorifcßen
g-üchem befucßt ßaben. -

8. Sitten PrüfungStreifen wirb bie Sßfttdjt aufertgt, tünfttg
aud) bie ßeßrtödjter pr fßrüfung ppjießen.

4. Sie Sdßulprüfung wirb außer ben bereits borgefdßriebenen
f5ädßern andß obtigatorifcß erfiärt für einfache a3u(ß»

füßrung.
5. 3m Seßrbrief werben bie erßattenen Noten nicßt meßr

aufgeführt, fonbern bem Seilneßmer fcßriftließ mitgeteilt.
Stuf ©ruttb biefer Skfcßlüffe finb Negtement, Einleitung,

Seßrbrief, Stnmelbeformutare u. a. m. nunmeßr rebibtert unb
neu gebrudtt worben.

SBir werben btefe Formulare bemnädßfi ben NrüfungS*
fommijftonen pftelten unb bitten fie bringenb, im Sittereffe
einer richtigen Surcßfüßrung ber näcßfijäßrigen SeßrlingS»
Prüfungen, ba§ neue Neglement mit Einleitung genau p
prüfen. Namentlich bei ber StuSfcßretbung unb bei ber

3«Iaffung ber angemelbeten Seilneßmer ift genau barauf su
acßten, baß ben neuen SSorfcßriften nacßgelommen Wirb unb
fpätere gurücfweifungen ober Neflamationen bermieben werben
ïônnen. 3m Stoeifelfolte beliebe man ficß an bas a3ureau
ber ©entralprûfungSïommtffion um SluStunft ober SluSlegung
SU wenben.

Somit nicßt bie bisherigen unb nunmeßr außer ®urS

für -<

die schweizer.

Meisterschaft
aller

deren
Innung-« «nd

Uerà.
Praktische Klätter für die Werkstatt

mit besonderer Berücksichtigung der

KvKst im HaNdwerk.
Herausgegeben unter Mitwirkung schweizerischer

Kunsthandwerker und Techniker
von Malter KennHÄdinghause«.

GkM fir die sMieilm KNUikàzkN des schweiz. Gmeàmàs.
Offizielles und obligatorisches Organ des Aargauischen Schmiede- und Wagnermeistervereins.

Erscheint je Samstags und kostet per Quartal Fr. 1. 80, per Jahr Fr. 7. SV.

Inserate M Cts. per Ispaltige Petitzeile, bei größeren Aufträgen
entsprechenden Rabatt.

Zürich, dszz St. Oktober R8SG.

WchkOtich Klarer Kopf, geschickte Kand
Kilft dir fort in Stadt und Kand.

Schweizerischer Gewerbevem«.

Gentralprüfungskommisston.

Kreisschreiben Nr. IKt
an die

Sektionen «nd Lehrlings-
Prüfungskommissionen.

Werte Vereinsgenossen!

Unsere Delegiertenversammlung in Genf hat auf Grundlage
der Vorschläge der bestellten Expertenkommission, welche die

Ergebnisse der Lehrlingsarbeitenausstellung und die seit
Jahren eingegangenen Wünsche der Sektionen und Prüfungs-
abgeordneten genau geprüft, in Bezug auf die Reorganisation
der Lehrlingsprüfungen eine Anzahl Beschlüsse gefaßt, welche
zwar im allgemeinen an den bestehenden Vorschriften nicht
viel ändern, aber doch von ziemlicher Bedeutung sind. Die
hauptsächlichsten Neuerungen bestehen in folgendem:

1. Die Ausführung einer von den Fachkxperten vorzu-
schreibenden Arbeilsprobe der Handgeschicklichkeit, mit
andern Worten die Werkstatiprüfung wird als Haupt-
sache und bei allen Prüfungen als unbedingtes Er-
fordernis erklärt, während die Ausführung des bisher
fast allgemein üblichen Probestückes als nicht wesent-
licher Bestandteil der Prüfung erkannt und deshalb
fakultativ erklärt wird.

2. Die Zulassung zur Prüfung ist künftig davon abhängig
zu machen, daß die Bewerber
a. zur Zeit der Prüfung mindestens fünf Sechstel

ihrer vertragsmäßigen Lehrzeitdauer absolviert haben
(statt wie bisher: „deren Lehrzeit spätestens S
Monate nach Abhaltung der Prüfung vollendet ist") ;

b. während mindestens 2 Halbjahreskursen. eine ge-
werbliche Fortbildungs- oder Fachschule regelmäßig
und in allen für die Schulprüfung obligatorischen
Fächern besucht haben.

3. Allen Prüfnngskreisen wird die Pflicht auferlgt, künftig
auch die Lehrtöchter zur Prüfung zuzuziehen.

t. Die Schulprüfung wird außer den bereits vorgeschriebenen
Fächern auch obligatorisch erklärt für einfache Buch-
führung,

5. Im Lehrbrief werden die erhaltenen Noten nicht mehr
aufgeführt, sondern dem Teilnehmer schriftlich mitgeteilt.

Auf Grund dieser Beschlüsse sind Reglement, Anleitung,
Lehrbrief, Anmeldeformulare u. a. m. nunmehr revidiert und
neu gedruckt worden.

Wir werden diese Formulare demnächst den Prüfungs-
kommissionen zustellen und bitten sie dringend, im Interesse
einer richtigen Durchführung der nächstjährigen Lehrlings-
Prüfungen, das neue Reglement mit Anleitung genau zu
prüfen. Namentlich bei der Ausschreibung und bei der
Zulassung der angemeldeten Teilnehmer ist genau darauf zu
achten, daß den neuen Vorschriften nachgekommen wird und
spätere Zurückweisungen oder Reklamationen vermieden werden
können. Im Zweifelfalle beliebe man sich an das Bureau
der Centralprüfungskommission um Auskunft oder Auslegung
zu wenden.

Damit nicht die bisherigen und nunmehr außer Kurs
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gefommenen Beglemente, Slnlettungett unb Slnmeïbefcheine
mit ben neu gebrudEten berwechfelt werben, tooburdj leidet

Berwirrung unb Mißgriffe entfielen formen, empfehlen wir
bringenb, bie alten Formulare gu bernidjten. Btdjt ber«

wenbete ßehrbriefe bagegen finb an uns gurficfgufenben, bamit
ber Stgt ber 3nnenfeiten .erneuert werben fann (bie gepreßte
Seife beS Se^röriefeS Bleibt unöeränbert). SaS Formular
„Aufruf" wirb nicht mehr abgegeben.

BrüfungSfommiffionen, Welche biefe Borfchriften nid&t
Beamten, finb für aUfäÜige Sertürner berantwortlich.

* **
Sitten ©eftionen nnb SßrüfungSEreifen bringen wir noch

fûïgenben Befchlufj ber ®enfer Selegtertenberfammlung "in
(Erinnerung : f

Sen ©eftionen Wirb empfohlen, bahin gu wirfen, bah
bie ßebrlingSprüfungen burcö fahionale ©efefce ftaatlidj
anerfannt unb bie ^Beteiligung an benfel&en für atte ßehrlinge
obligatortfch erflärt, fowie bie ©infcBreibung ber ßehrlinge
bei öffentlidben Organen borgefchrieben werbe.

SBir hoffen, bah bie ©eftionen bie wichtige Sfrage Be«

förberlidh prüfen unb bie prafttfcbe Ausführung btefeS

BefdjluffeS mit atter (Energie an §anb nehmen werben, ©o
btel an uns, werben wir bie ©eftionen in ihren Begebungen
nacb Kräften unterftüpen. Sa bie SiuSficpten für ein
BunbeSgefeb gur Begelung beS ßehrlingSWefenS gur, Seit
nicht befonberS günfttg finb, empfiehlt eS ficb um fo mehr,
borläuftg auf fanfonalem Boben borgugehen. Bereits haben
bie wefifchweigerifchen Kantone Neuenbürg, (Senf, SBaabt
nnb fÇreiBurg begüglicbe ©efe^e erlaffen. Süricb ift im
Begriff, in feinem im (Entwurf - oorliegenben fantonalen
©ewerbegefeb bie ßehrltngSprüfungen obligatorifch gu erffäretx.
Biödjten anbere Kantone biefem Beifpiefe folgen 3n erfter
ßinie wäre eS ©ache ber Kantonalberbänbe, bie Snitiattöe
gu ergreifen. SBo foldje nicht beftehen, fottten fid) bie

berfchiebenen gewerblichen Bereine eines KantonS gu gemei#
fameit Borgeben gufammen finben.

Sie ßebrlingSprüfungen werben erft bann ihre Wahre
Bebeutnng erlangen nnb ihren grnecf erfüllen fönnen, wenn
ber Staat mit feiner Autorität unb mit feinem ©hup
ihnen Kraft unb ©efebmähigfett oerlelht unb wenn atte

ßebrlinge fi<b ihnen untergieijen müffen. Sie fiaatlicbe
Organifation fd^Iiefet aber bie faäjfnnbtge BethätigUng bdr

BerufSgenoffeit unb gewerblichen Bereine feineSWegS auS;
bie ftaatlicben Organe werben biefer freiwilligen Btitwirfang
nicht- entbehren fönnen noch wollen.

Strebe alfo febe unferer ©eftionen in eblem SBettbewerb
bamacb, bah attfeitS für bie Beroottfommnung unb Buatt«
gemeinerung ber ßebrlingSprüfungen bie als gwecfmäfsig
erfannten Btahnapmen getroffen werben!

Btit freunbeibgenöffifchem ©rufe
$ür bie ©entralprüfungSfommif.fion,

©er ?ßräftbejrt : ' ©er ©efretär:
@b. BooS^egljer. SSertter KreBS.

Mmn&êtoefen.
kantonaler gürchetifcfjer «Sd^mtebe» unb

2ößpermeifter«Beran. 3n §inweil fanb
legten Sonntag bie ©eneraloerfammlung beS

farion. BerbanbeS ber gürdjerifchen ©chmiebe«
unb SBagnermetfter ftatt. Ser Borftanb würbe
folgenbermafeen befteHt: ßerch, ©djmiebmetfter

-in SBipfingen, fßräfibent; Slrmbrufter, Büfchlifon, Ouöftor;
Bieter, SBagner, BMebtfon, Aftüar; Be*"h ©chmiebmeifter in
Sttnau, Bigepräfibent unb 1. Betfiber; ffaufer, ©chmieb in
BieSbach 2. Beifiber .Ser Bigepräfibent betonte in befonberem
Beferate bie Boiwenbigfeit einer möglichfi ftarfen gewerblichen
Organifation für bie ©chmiebe unb SBagner, für bereu

Kräftigung noch BieleS gu fbun übrig bleibe. Sie nächfte
Berfammlung finbet im 3uni 1897 in Bütach ftatt. ©in

befonbereS Sraftanbum bilbete bie fÇrage ber ©rftettung eines
ArbeiiStartfS für bie ©chmiebe« unb Söagnermeifter auf beut

ßanbe. Sie Bteifter biefer Berufe in Sßtnterthur unb 3öri<h
haben fdjon fett gwei 3®bren einen B«iS«©oUrant eingeführt,
ber für fämtliche Blitgtieber binbenb iff. Sie Bteifter auf
bem ßanbe fönnen aber nicht nach bem fiäbtifdfjen Sartf
arbeiten unb Wünfchen belhalb bie Aufhellung eines für
länbliche Berhältniffe berechneten Sarifs, welcher etwas
niebriger gehalten fein foil, als ber ftäbttfche B"t§=®ourant.
®S würbe befchloffen, biefe Angelegenheit an .ber nädjfien
Berfammlung in Bülach gu erlebigen.

Set Streif ber Schreiner in Brüffel, 3000 Btanu
umfaffenb, iff nach breimonatlicher Sauer refultätloS ber«

laufen, ba genügender ©cfab an SiröeitSfräften bon aufeen

herbeigog.

ileftrote^utf^e unb eleftwdjemifdje
9tutibf^au.

Sie 3lftiengefellfthaft „©leftrigitätSwerf §inweil" ge«

benft bie ga gewinnenbe eleftrifche Kraft bom Btafdhtnenhaufe
im Sobel aus ins Sorf §inweil gu leiten unb bafelbft für
öffentliche unb für ©auSbeleuchtung, fowte gum Betriebe bon
Btptoren für inbuftriellè gwedfe gu berwenben unb fudjt hie»

für bie ftaatliche Kongeffion nach.

©leftrifther Bureaubiener. Seit einiger Seit funftioniert
in ber- Kcebitbanf gu 0)effa eine eleftrifche Hängebahn —
eine wichtige Steuerung auf bem ©ebiete ber ©leftrotechntf
unb ©igentum ber eleftrotechnifchen fÇabrif beS tperru SB.

bon Bomanow, Befiher be? BatentS obengenannten ©pftemS.
Surch atte. Siwwer ber Banf, bon ber Buchhalterei unb ber

Kaffe. an, bis gu ben BerwaltungSräumen hin gieht fleh ein

©chienenneh, an Konfolen befeftigt. Sluf biefen Schienen
bewegt fich rafch ein fletner Bpparat«2Baggon, gefüllt mit
Bapieren gur Uderfchrift, ©ffeften gur Uebergabe unb alles

übrige, wsS früher burdö befonbere Bebiente beförbert Werben

mufete. Sanf biefer Beueinführung ift bie Brbeit in bem

ßombarb wefentli^ bereinfacht unb bie Saht ber Bebieuung
gur Beförberung bon Slften, Bieren u. f. W. auf blofg einige
Btann berringert worben. Sleufeerft einfach unb praftifch
bewährt fitb btefeS ©hftem in Bureaug, Krebitanftalten, wo
Slften burch Btibaiperfonen beförbert werben müffen unb

mannigfachen Btanipulationen unterworfen finb, welche Sin«

Iah P Btih&räudben unb Berbrechen geben.

Selephonberbefferung. ©in ruffifcher ©leftrifer in Obeffa,
namer.S KtlbifchowSfp, foil etne Berbefferung am Seiephon
erfnnben hoben, burch bereu Slnwenbung ber ©influh ber

©ntfernung auf bie Seutltdjfett beS §örenS gang erheblich
berminbert wirb. Bisher finb Berfud&e gwifchen BtoSfau unb

Boftow (über 1400 Kilometer) mit ©rfolg angeftettt worben.

Sowohl Sprache als Btufif War auf biefe ©ntfernung mit
bottfommener Seuilichfeit wahrnehmbar. Bei biefen Broben
würbe ein gewöhnlicher Selegraphenbraht benufct.

Sie SSenü^ttttg ber (Sftgefpftne itt ber Subufirte.

Sie Slnwenbung ber ©ägefpäne in ber 3«buftrie ift eine

fehr bielfettige unb bürfte eS intereffant fein, bie berfdjiebenen

BerwenbungSarten furg gu refumieren.
Slbgefehen bon ber- befannten BerwenbungSart, bie auf

ber SlbforptionSfraft ber ©ägefpäne beruht unb bie fie .als

Slufftreu für guhböben k. fehr geeignet macht, ift es eben»

faDS nicht nötig, hier ihre Berarbeitung gu fjeuerangünbern,

mit Kaotin gemifd&t gu §olg, ihre Seftittation gur ©rgeugung
bon ßeuchtgaS ober gur ©ewinnung ber ammoniafalifchP
Bebenprobufte näher gu befchreiben.

©ine intereffante BerwenbungSart ber ©ägefpäne ift hie

gur ©rgeugung bon Dgalfäure nach bem Berfahren ©apitaine
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gekommenen Reglements, Anleitungen und Anmeldescheine
mit den neu gedruckten verwechselt werden, wodurch leicht
Verwirrung und Mißgriffe entstehen

'
können, empfehlen wir

dringend, die alten Formulare zu vernichten. Nicht ver-
wendete Lehrbriefe dagegen find an uns zurückzusenden, damit
der T«xt der Innenseiten .erneuert werden kann (die gepreßte
Decke des Lehrbriefes bleibt unverändert). Das Formular
„Aufruf" wird nicht mehr abgegeben.

Prüfungskommissionen, welche diese Vorschriften nicht
beachten, sind für allfällige Irrtümer verantwortlich.

» 5
»

Allen Sektionen und Prüfungskreisen bringen wir noch

folgenden Beschluß der Genfer Delegiertenversammlung 'in
Erinnerung:

Den Sektionen wird empfohlen, dahin zu wirken, daß
die Lehrlingsprüfungen durch kantonale Gesetze staatlich
anerkannt und die Beteiligung an denselben für alle Lehrlinge
obligatorisch erklärt, sowie die Einschreibung der Lehrlinge
bei öffentlichen Organen vorgeschrieben werde.

Wir hoffen, daß die Sektionen die wichtige Frage be-

förderlich prüfen und die praktische Ausführung dieses

Beschlusses mit aller Energie an Hand nehmen werden. So
viel an uns, werden wir die Sektionen in ihxen Bestrebungen
nach Kräften unterstützen. Da die Aussichten für ein
Bundesgesetz zur Regelung des Lehrlingswesens zur Zeit
nicht besonders günstig sind, empfiehlt es sich um so mehr,
vorläufig auf kantonalem Boden vorzugehen. Bereits haben
die westschweizerischen Kautone Neuenburg, Genf, Waadt
und Freiburg bezügliche Gesetze erlassen. Zürich ist im
Begriff, in seinem im Entwurf vorliegenden kantonalen
Gewerbegesetz die Lehrlingsprüfungen obligatorisch zu erklären.
Möchten andere Kantone diesem Beispiele folgen! In erster
Linie wäre es Sache der Kantonalverbände, die Initiative
zu ergreifen. Wo solche nicht bestehen, sollten sich die
verschiedenen gewerblichen Vereine eines Kantons zu gemekO

samen Vorgehen zusammen finden.
Die Lehrlingsprüfungen werden erst dann ihre wahre

Bedeutung erlangen und ihren Zweck erfüllen können/ wenn
der Staat mit seiner Autorität und mit seinem Schutz
ihnen Kraft und Gesetzmäßigkeit verleiht und wenn alle
Lehrlinge sich ihnen unterziehen müssen. Die staatliche
Organisation schließt aber die sachkundige Bethätigung der
Berufsgenossen und gewerblichen Vereine keineswegs aus;
die staatlichen Organe werden dieser freiwilligen Mitwirkung
nicht- entbehren können noch wollen.

Strebe also jede unserer Sektionen in edlem Wettbewerb
darnach, daß allseits für die Vervollkommnung und Vuall-
gemeinerung der Lehrlingsprüfungen die als zweckmäßig
erkannten Maßnahmen getroffen werden!

Mit freundeidgenössischem Gruß
Für die Centralprüfungskommis.sion,

Der Präsident: ' Der Sekretär:
Ed. Boos-Jegher. Werner Krebs.

Verbandswesen.
Kantonaler zürcherischer Schmiede- und

Wagnermeister-Verein. In Hinweil fand
letzten Sonntag die Generalversammlung des

karton. Verbandes der zürcherischen Schmiede-
und Wagnermeister statt. Der Vorstand wurde
folgendermaßen bestellt: Lerch, Schmiedmeister

-in Wipkingen, Präsident; Armbruster, Rüschlikon, Quästor;
Meier, Wagner, Wtedikon, AktUar ; Peter, Schmiedmeister in
Jllnau, Vizepräsident und 1. Beisitzer; Fauser, Schmied in
Riesbach 2. Beisitzer .Der Vizepräsident betonte in besonderem
Referate die Notwendigkeit einer möglichst starken gewerblichen
Organisation für die Schmiede und Wagner, für deren

Kräftigung noch Vieles zu thun übrig bleibe. Die nächste

Versammlung findet im Juni 1897 in Bülach statt. Ein

besonderes Traktandum bildete die Frage der Erstellung eines
Arbeitstarifs für die Schmiede- und Wagnermeister auf dem

Lande. Die Meister dieser Berufe in Winterthur und Zürich
haben schon seit zwei Jahren einen Preis-CoUrant eingeführt,
der für sämtliche Mitglieder bindend ist. Die Meister auf
dem Lande können aber nicht nach dem städtischen Tarif
arbeiten und wünschen deshalb die Aufstellung eines für
ländliche Verhältnisse berechneten Tarifs, welcher etwas
niedriger gehalten sein soll, als der städtische Preis-Courant.
Es wurde beschlossen, diese Angelegenheit an der nächsten

Versammlung in Bülach zu erledigen.

Der Streik der Schreiner in Brüssel, 3000 Mann
umfassend, ist nach dreimonatlicher Dauer resultatlos ver-
laufen, da genügender Ersatz an Arbeitskräften von außen
herbeizog.

Elektrotechnische und elektrochemische
Rundschau.

Die Aktiengesellschaft „Elektrizitätswerk Hinweil" ge-
denk: die zu gewinnende elektrische Kraft vom Maschinenhause
im Tobe! aus ins Dorf Hinweil zu leiten und daselbst für
öffentliche und für Hausbeleuchtung, sowie zum Betriebe von
Motoren für industrielle Zwecke zu verwenden und sucht hie-
für die staatliche Konzession nach.

Elektrischer Bureaudiener. Seit einiger Zeit funktioniert
in der Kreditbank zu O)essa eine elektrische Hängebahn —
eine wichtige Neuerung auf dem Gebiete der Elektrotechnik
und Eigentum der elektrotechnischen Fabrik des Herrn H. W.
von Romanow, Besitzer des Patents obengenannten Systems.
Durch alle Zimmer der Bank, von der Buchhalters und der

Kasse an, bis zu den Verwaltungsräumen hin zieht sich ein
Schienennetz, an Konsolen befestigt. Auf diesen Schienen
bewegt sich rasch ein kleiner Apparat-Waggon, gefüllt mit
Papieren zur Unterschrift, Effekten zur Uebergabe und alles

übrige, was früher durch besondere Bediente befördert werden

mußte. Dank dieser Neueinführung ist die Arbeit in dem

Lombard wesentlich vereinfacht und die Zahl der Bedienung
zur Beförderung von Akten, Papieren u. f. w. auf bloß einige
Mann verringert worden. Aeußerst einfach und praktisch

bewährt sich dieses System in Bureaux, Kreditanstalten, wo
Akten durch Privatpersonen befördert werden müssen und

mannigfachen Manipulationen unterworfen find, welche An-
laß zu Mißbräuchen und Verbrechen geben.

Telephonverbefserung. Ein russischer Elektriker in Odessa,

namens Ktldisckowsky, soll eine Verbesserung am Telephon
erfunden haben, durch deren Anwendung der Einfluß der

Entfernung auf die Deutlichkeit des Hörens ganz erheblich
vermindert wird. Bisher find Versuche zwischen Moskau und

Roston? (über 1400 Kilometer) mit Erfolg angestellt worden.

Sowohl Sprache als Musik war auf diese Entfernung mit
vollkommener Deutlichkeit wahrnehmbar. Bei diesen Proben
wurde ein gewöhnlicher Telegraphendraht benutzt.

Die Benützung der Sägespäne in der Industrie.

Die Anwendung der Sägespäne in der Industrie ist eine

sehr vielseitige und dürfte es interessant sein, die verschiedenen

Verwendungsarten kurz zu resümieren.
Abgesehen von der bekannten Verwendungsart, die auf

der Absorptionskraft der Sägespäne beruht und die fie.als
Aufstreu für Fußböden zc. sehr geeignet macht, ist es eben-

falls nicht nötig, hier ihre Verarbeitung zu Feueranzündern,

mit Kaotin gemischt zu Holz, ihre Destillation zur Erzeugung
von Leuchtgas oder zur Gewinnung der ammoniakalischen

Nebenprodukte näher zu beschreiben.

Eine interessante Verwendungsart der Sägespäne ist die

zur Erzeugung von Oxalsäure nach dem Verfahren Capitaine
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